
STADTRAT 

10. Initialfinanzierung übergeordnete Projektorganisation 
espace Biel/Bienne.Nidau - Planungskredit 

Der Stadtrat genehmigt die Initialfinanzierung der übergeordneten Projektorganisation 
espace Biel/Bienne.Nidau und bewilligt dafür einen Planungskredit von CHF 123’000 inkl. 
MWST. Darüber hinaus wird der Gesellschaftsvertrag für die übergeordnete Projektorganisa-
tion espace Biel/Bienne.Nidau bewilligt. 

nid 6.1.3 / 5.11 

Sachlage / Vorgeschichte 

Im Dezember 2020 hat die Behördendelegation A5 Umfahrung Biel den Schlussbericht mit den 
Empfehlungen der Dialoggruppe zur Kenntnis genommen. Der Dialogprozess wurde aufgrund 
der Kontroverse rund um den Westast durchgeführt. Die Behördendelegation hat beschlossen, 
den Empfehlungen aus dem Prozess zu folgen und die Abschreibung des Ausführungsprojekts 
A5 Westumfahrung Biel zu beantragen. Das UVEK1 hat mit Verfügung vom 15. Januar 2021 
das Ausführungsprojekt abgeschrieben. Die detaillierten Ergebnisse des Dialogprozesses kön-
nen unter https://westast-dialog.ch abgerufen werden. 

Weiterverfolgt werden soll der Zubringer rechtes Bielerseeufer mit dem Porttunnel. Neben einer 
Machbarkeitsstudie für eine langfristige Lösung soll der Fokus auch auf kurz- und mittelfristige 
Massnahmen gelegt werden. Entsprechende Gespräche zwischen dem Kanton und den be-
troffenen Gemeinden laufen. 

Für die Koordination der kurz-, mittel- und langfristigen Lösung hat sich eine auf eine längere 
Dauer ausgelegte, neue übergeordnete gemeinsame Projektorganisation namens «Espace 
Biel/Bienne.Nidau» konstituiert.  

Nach den Entscheiden vom Dezember 2020 hat die Projektorganisation anfangs 2021 ihre Ar-
beit aufgenommen. Die neue Behördendelegation, unter der Leitung des Bieler Stadtpräsiden-
ten, ist am 26. Januar 2021 für die Koordination der Folgearbeiten zusammengekommen. In 
der Behördendelegation sind der Kanton Bern, die Stadt Biel, die Stadt Nidau, die Gemeinden 
Port, Brügg und Ipsach und die Region vertreten. 

Schwerpunkt der ersten Sitzung am 26. Januar 2021 war die Festlegung der Initialfinanzie-
rung für die neue Organisation, damit die Arbeiten gemäss Resultaten des Dialogprozesses 
fortgesetzt werden können. Dazu hat die Behördendelegation das Budget und den Kostentei-
ler für das Jahr 2021 beraten und verabschiedet. Die entsprechenden Mitglieder der Behör-
dendelegation unterbreiten gestützt darauf ihren Organen die Kreditanträge zur Finanzierung 
ihres Kostenanteils an diese Initialfinanzierung 2021. 

1 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

Ressort Präsidiales 
Sitzung 17.06.2021 

https://westast-dialog.ch/
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Der entsprechende Kreditanteil der Stadt Nidau ist Gegenstand des vorliegenden Kreditan-
trags. Eine Initialfinanzierung in der Höhe von CHF 40'050 für das erste und zweite Quartal 
2021 wurde durch den Gemeinderat am 23. Februar 2021 gesprochen und nötig, damit die 
Arbeiten rasch gestartet werden konnten und eine Mehrjahresplanung erarbeitet werden 
konnte. Diese wird als Basis für die Sicherstellung einer Mehrjahresfinanzierung ab 2022 die-
nen. Mit vorliegendem Antrag sollen die Arbeiten im dritten und vierten Quartal unterbruchs-
frei fortgesetzt werden können. Die Kredite sollen generell unter der Voraussetzung gespro-
chen werden, dass die weiteren Projektpartner sich gemäss Aufstellung an den Kosten betei-
ligen. Die Freigabe der Mittel erfolgt stillschweigend bei Vorliegen der Kreditbeschlüsse aller 
Partner. 
 
Initialfinanzierung 2021 
Gegenstand des hier vorliegenden Geschäfts ist die sogenannte «Initialfinanzierung» für das 
Jahr 2021. Die Initialfinanzierung enthält die ersten gemeinschaftlichen Kosten für den «Be-
trieb» der übergeordneten Projektorganisation. Dies sind insbesondere die gemeinschaftlich 
finanzierten externen Stellen in der Organisation. Ebenfalls einkalkuliert sind die beiden prio-
ritären planerischen Folgearbeiten nach dem Dialogprozess. Dies sind a) Die planerische Auf-
arbeitung einer Gesamtsicht Städtebau & Mobilität (u. A. Grundlage für den Nachweis der 
Machbarkeit eines Porttunnel ohne Westast z.H. Bund) und b) Die Konzeption eines umfas-
senden Monitorings und Controllings. 
 
Nicht Teil der Kalkulation sind Projektierungs- und Realisierungskosten für einzelne Infra-
strukturvorhaben. Für diese einzelnen Massnahmen gelten die normalen Finanzierungsgrund-
sätze nach Strassengesetz; die Kostenteiler sind auf dieser Basis fallweise zu definieren. Die 
Mittelbeschaffung folgt separat. 
 

Abbildung 1: Konzept Budget + Finanzierung; Gegenstand des Kreditbeschlusses mit Strichpunktlinie gekennzeichnet 
(Kostenbeiträge an die Teile «grün» und «blau»). Für weitere Planungen oder Infrastrukturmassnahmen werden dann-
zumal separate Finanzierungen zu beschaffen sein.  

 

Grundkonzept Budget & Finanzierung - üPO espace Biel/ Bienne.Nidau (Initialfinanzierung) 
 
 

 Finanzierungsbeschluss /  Initialfinanzierung für das Jahr 2021 
 

Gemeinschaftlich finanzierte externe 
Stellen 

 Kosten für den Einkauf der externen Leistungsnehmer der neuen übergeordneten 
Projektorganisation (a.i. – Besetzungen bis zur definit iven Besetzung) 
Dies sind: Projektkoordination (TBF + Partner), Fachexperten (bürokobi GmbH, van de 
Wetering, Fachpersonen für Monitoring /  Controlling), Kommunikationsunterstützung (FR 
+ Partner) 
«Gemeinschaftskosten», welche über einen abstrakten Kostenteiler aufgeteilt werden.  

Jahr: 2021 
Standardkostenteiler 

 

   
Gemeinschaftlich finanzierte 
Aufgaben 

 Kosten für den Einkauf von ersten Fachleistungen, damit die prioritären übergeordneten 
Aufgaben planerisch anlaufen. Dies sind im Jahr 2021 primär die Planungsleistungen für 
die Erarbeitung einer Gesamtsicht Städtebau + Mobilität sowie für die Erstellung eines 
Konzepts Monitoring + Controlling inkl. Vorbereitung von Datenerhebungen.  
 «Gemeinschaftskosten», welche über einen abstrakten Kostenteiler aufgeteilt werden.  

Jahr: 2021 
Standardkostenteiler 

 

   
Gemeinschaftlich finanzierte 
Planungen  Kosten für einzelne Planungsarbeiten, für welche dannzumal separate Kostenteiler und 

separate Finanzierungsbeschlüsse vorgesehen werden. Beispiele sind etwa: Die 
Überarbeitung von einzelnen Richtplänen, eine Planungsstudie VBGK für die Achse 
Brüggmoos – Seevorstadt oder eine Studie für einen allfälligen Juratunnel.  

Ab 2021  

Spezifischer Kostenteiler  

   
Infrastrukturmassnahmen  Umsetzungskosten (Projektierungs-/ Baukosten) von einzelnen Infrastrukturprojekten wie 

einzelnen Strassenkreuzungen, Fussgängerübergängen, einer einzelnen Unterführung, 
usw. Die Kostentragung erfolgt im Grundsatz nach den gesetzlichen Grundlagen; die 
Finanzierung wird projektweise angegangen.   

Ab 2021  

Spezifischer Kostenteiler  
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Gemeinschaftsbudget 
Die gemeinschaftlichen Gesamtkosten für die externen Unterstützungsleistungen und ge-
meinschaftlichen Aufgaben für das Jahr 2021 werden gemäss nachfolgender thematischer 
Aufstellung auf CHF 820'000 inkl. MWST geschätzt. 
 

Gremium  Kosten Jahr 2021 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit CHF 60'000.00 

Fachexperten CHF 120'000.00 

Monitoring und Controlling (Beratung) CHF 10'000.00 

Projektkoordinatorin CHF 160'000.00 

Projektassistenz CHF 151'000.00 

Gesamtsicht Städtebau und Mobilität CHF 200'000.00 

Monitoring und Controlling (Konzept, Planung Initialerhebung)  CHF 60'000.00 

Total exkl. MWST CHF 761'000.00 

Total inkl. MWST CHF 820'000.00 

 
Kostenanteil Stadt Nidau 
Die Behördendelegation hat sich am 26. Januar 2021 auf das in der folgenden Tabelle darge-
stellte Kostenteiler-Modell für das Jahr 2021 geeinigt. Der Kostenteiler ist bewusst abstrakt 
gewählt, da eine exakte Zuweisung dieser Kosten nicht möglich ist. Der Kostenteiler orientiert 
sich stattdessen an der Interessenslage und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Part-
ner. Die Hauptlast tragen der Kanton, die Stadt Biel und die Stadt Nidau. Die Gemeinden Brügg, 
Ipsach und Port sind mit Interessensbeiträgen beteiligt. Für die Folgefinanzierung ab dem Jahr 
2022 soll der Kostenteiler überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 

 
Die Stadt Nidau soll sich mit CHF 123’000 inkl. MWST am Gesamtbudget beteiligen. 
 
Gesellschaftsvertrag 
Die Parteien der übergeordneten Projektorganisation espace Biel/Bienne.Nidau schliessen un-
tereinander für die Koordination der Arbeiten nach dem Dialogprozess Westast Biel einen Ge-
sellschaftsvertrag ab. 
 

Abbildung 2: Kostenteiler 2021 
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Der Gemeinderat hat im Rahmen der Mittelfreigabe für das 1. und 2.Quartal 2021 den belie-
genden Gesellschaftsvertrag geprüft und vorbehältlich des Stadtratsbeschlusses vom 17. Juni 
2021 über den Planungskredit genehmigt. 

Verpflichtungskredit Dialogprozess 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21. März 2019 für die Ausgestaltung und Durchführung 
des Dialogprozesses zum Westast einen Nachkredit von CHF 50'400 zum Verpflichtungskredit 
«Westast A5 Interessenvertretung der Stadt Nidau» von CHF 250'000, d.h. total CHF 300’400 
bewilligt. Dieser Verpflichtungskredit wird zuhanden der nächsten Stadtratssitzung abgerech-
net, da der Dialogprozess abgeschlossen ist. 

Verpflichtungskredit städtebauliche Begleitplanung 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18. September 2014 für die Umsetzung der städtebauli-
chen Begleitplanung zum A5 Westast einen Verpflichtungskredit von CHF 973'500 bewilligt. 
Dieser Verpflichtungskredit wird zuhanden der nächsten Stadtratssitzung abgerechnet, da die 
entsprechende Planung nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form weitergeführt wird. 

Personelle Auswirkungen 

Die Arbeit in der Projektorganisation wird 2021 intern mit den bestehenden Ressourcen und 
innerhalb des bestehenden Stellenplans bewältigt. Die ab 2022 anstehenden Aufgaben, ins-
besondere im Bereich Koordination, Projekt- und Studienmanagement können mit den aktu-
ellen Ressourcen nicht bewältigt und müssen für die Folgearbeiten berücksichtigt werden. 

Finanzielle Auswirkungen 

Jährliche Folgekosten 
Folgekosten sind für den Kreditbeschluss transparent darzulegen. Zusammen mit dem Kredit-
beschluss gelten die Folgekosten ebenfalls als beschlossen. Sie werden jährlich als gebun-
dene Ausgaben in der Erfolgsrechnung belastet. 
 
Kapitalfolgekosten 
Ab Inbetriebnahme entstehen nachfolgende Kapitalfolgekosten: 
 
Abschreibungsaufwand Nutzungsdauer 10 Jahre CHF 12'300.00 
Kalkulatorische Zinskosten 3% CHF 1'845.00 

Total Kapitalfolgekosten CHF 14'145.00 
 
Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht 
Das Projekt belastet den Allgemeinen Haushalt. Die neuen wiederkehrenden Kosten von 
CHF 14’145 belasten die Erfolgsrechnung. Das Finanzhaushaltsgleichgewicht überprüft der 
Gemeinderat jeweils mit dem Budget resp. mit der Finanzplanung. Hierbei müssen mit ent-
sprechenden Priorisierungen oder Kompensationen die Tragbarkeit im Sinne der finanzpoliti-
schen Zielsetzungen sichergestellt werden. 
Die Investition war in der Finanzplanung noch nicht eingestellt. 
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Finanzrechtliche Zuständigkeit 
Das Trennungsverbot gemäss Artikel 102 Gemeindeverordnung verlangt, dass Ausgaben, die 
sich geneseitig bedingen, als Gesamtausgabe zu beschliessen sind. Das gilt auch, wenn ein-
malige und wiederkehrende Ausgaben für den gleichen Zweck anfallen. Für die Bestimmung 
der massgebenden Summe für die finanzrechtliche Zuständigkeit müssen daher gewisse wie-
derkehrende Kosten kapitalisiert und mit den einmaligen Kosten zusammengerechnet wer-
den. Es müssen keine Folgekosten kapitalisiert werden. Die Kapitalfolgekosten gehören zu 
den normalen Folgekosten, welche nicht anrechenbar sind. Gemäss Stadtordnung Artikel 28 
ist die Ausgabenbefugnis für wiederkehrende Ausgaben fünfmal kleiner als für einmalige. So-
mit setzt sich die Summe für die Bestimmung der finanzrechtlichen Zuständigkeit wie folgt 
zusammen: 
 
Einmalige Ausgaben als Objektkredit zu Lasten Investitionsrech-
nung 

CHF 123'000.00 

Massgebende Summe für die finanzrechtliche Zuständigkeit CHF 123'000.00 
 
Somit unterliegt der Kreditbeschluss dem Stadtrat. 
 
Finanzierung 
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Liquiditätsbewirtschaftung. 
 
Konto und Rechnungsjahr 
Konto Investitionsrechnung 7900.5290.11 in den Jahren 2021/2022. 
 
Anlagebuchhaltung 
 
 ☒ Bei der vorliegenden Investition handelt es sich um eine neue Anlage. 
 ☐ Bei der vorliegenden Investition handelt es sich um eine Ersatzinvestition für eine 

Anlage ohne Restbuchwert. 
 ☐ Bei der vorliegenden Investition handelt es sich um eine Ersatzinvestition für eine 

Anlage mit einem Restbuchwert von CHF X. Dieser Anlagewert ist somit gemäss Ar-
tikel 83 Absatz 3 Gemeindeverordnung sofort ausserplanmässig abzuschreiben. Die 
Abschreibung erfolgt, sobald der vorliegende Kredit gesprochen wurde. 

Termine 

2021/2022 

Zustimmungen 

Die Parteien der übergeordneten Projektorganisation espace Biel/Bienne.Nidau schliessen un-
tereinander für die Koordination der Arbeiten nach dem Dialogprozess Westast Biel einen Ge-
sellschaftsvertrag ab. 
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Beschlussentwurf 

Der Stadtrat von Nidau, gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a der Stadtordnung, be-
schliesst: 
 

1. Für die Koordination der kurz- und mittelfristigen Massnahmen aus dem Dialogpro-
zess Westast wird für den Betrieb der übergeordneten Projektorganisation espace 
Biel/Bienne.Nidau ein Planungskredit über CHF 123’000 inkl. MWST bewilligt. 

2. Der Gesellschaftsvertrag für die übergeordnete Projektorganisation espace Biel/Bi-
enne.Nidau wird bewilligt. 

3. Teuerungsbedingte Mehraufwendungen gelten als genehmigt. 

4. Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt. Der Gemeinderat kann diese Kom-
petenz an die zuständige Verwaltungsabteilung delegieren. 

 
 
2560 Nidau, 11. Mai 2021 sta 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU 
Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 
  
Sandra Hess Stephan Ochsenbein 

 
Beilagen: 
- Gesellschaftsvertrag übergeordnete Projektorganisation espace Biel/Bienne.Nidau 
- Organigramm der übergeordneten Projektorganisation espace Biel/Bienne.Nidau 

















































espace Biel/Bienne.Nidau 
Organigramm Übergeordnete Projektorganisation

espace Biel/Bienne.Nidau

Politische 
Ebene

FR & Partner (a.i.)

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit

Behördendelegation

Kanton Bern - Direktor BVD C. Neuhaus

Stadt Biel - Stadtpräsident E. Fehr (Vorsitz)

Stadt Biel - Baudirektorin L. Frank 

Gemeinde Brügg - Gemeindepräsident M. Meichtry

Gemeinde Port - Gemeindepräsident B. Mühlethaler

Gemeinde Ipsach - Gemeindepräsidentin S. Stöckenius

Verein seeland.biel/bienne - A. Hegg

Projektkoordinator*in (Beisitz ohne Stimmrecht) 

Stadt Nidau - Stadtpräsidentin S. Hess

Delegierte Projektkommissison (Beisitz ohne Stimmrecht)

Reflexionsgruppe
Co-Leitung S. Hess und E. Fehr

Operative 
konzeptionelle
Ebene

Operative 
Umsetzung  

Einzelprojekte 
durch 

Gemeinwesen 

Zu koordinierende Aufgaben

Einzelprojekt 1

Einzelprojekt 2

Einzelprojekt 3

...

Gemeinschaftliche Aufgaben

Projektteam «Richtplan vfm»

Projektteam «Richtplan Städtebau»

Projektteam «Monitoring & Controlling Konzept»

Projektteam «VBGK Brüggmoos - Seevorstadt»

...

Projektteam «Koordinierte Gesamtsicht»

Projektteam «Lfr. Lösung»

Behörde

Partizipation

Extern 

Aufgaben Strategische Kernorganisation

Fachpartner

Planungsteam Monitoring Ostast (a.i.)

Monitoring und 
Controlling

Han van de Wetering (a.i)

Fritz Kobi (a.i.)

Fachexperten

Projektkoordination

Projektkoordinator*in
TBF+Partner AG (a.i.)

Projektassistenz
TBF+Partner AG (a.i.)

Projektkommission

Kanton Bern (Amtsvorsteher TBA, OIK III, NS Bau, AGR, AÖV)

Stadt Biel (Leiter Infrastruktur und Leiterin Stadtplanung)

Gemeinde Brügg

Gemeinde Port

Stadt Nidau (Leiterin Bau & RP und Leiterin Zentrale Dienste)

Verein seeland.biel/bienne (Geschäftsleiter)

Gemeinde Ipsach

Fachpartner

Bundesamt für Strassen
Strategische 
Ebene
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